
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV.NRW S. 
547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2024 (GV. 
NRW. S. 1222) hat die Universität Duisburg-Essen fol-
gende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den bilingualen Masterstudien-
gang Wirtschaftsinformatik an der Universität Duisburg-Es-
sen vom 12.09.2013 (Verkündungsblatt Jg. 11, 2013 
S. 1097 / Nr. 147), zuletzt geändert durch siebte Ände-
rungsordnung vom 29.05.2024 (Verkündungsanzeiger Jg. 
22, 2024 S. 319 / Nr. 59) wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Inhaltsübersicht wird in § 24 das Wort „Nach-
teilsausgleich,“ eingefügt.  

 

2. In § 1 Absatz 2 werden die folgenden Sätze 4 bis 6 
angefügt: 

„Falls die Qualifikation gemäß Abs. 2 nicht gegeben ist, 
kann der Prüfungsausschuss die Zulassung mit der 
Auflage verbinden, bestimmte Kompetenzen bis zur 
Masterarbeit nachzuweisen. Der Umfang der Auflagen 
kann bis zu 30 ECTS-Credits betragen. § 5 Abs. 1 bleibt 
hiervon unberührt.“ 

 

3. In § 3 wird das Wort „Wirtschaftswissenschaften“ durch 
das Wort „Informatik“ ersetzt. 

 

4. In § 9 Absatz 6 wird das Wort „Wirtschaftswissenschaf-
ten“ durch das Wort „Informatik“ ersetzt. 

 

5. In § 12 Absatz 1 wird das Wort „Wirtschaftswissen-
schaften“ durch das Wort „Informatik“ ersetzt. 

 

6. § 17 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Termine werden vom Prüfungsausschuss, bzw. 
von der Leitung der Einrichtung, die die Prüfung 

organisiert, mindestens 6 Wochen vor dem Prüfungs-
termin bekannt gegeben.“ 

 

7. § 21 wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt 
über die Betreuerin oder den Betreuer oder den 
Prüfungsausschuss.“ 

b. In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Wirtschaftswis-
senschaften“ durch das Wort „Informatik“ ersetzt. 

c. In Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort „Einzel-
fall“ ein Komma und die Wörter „insbesondere auf-
grund von krankheitsbedingten Folgebeeinträchti-
gungen oder besonderen Betreuungssituationen“ 
eingefügt. 

 

8. § 23 wird wie folgt geändert: 

a. In Absatz 1 wird der folgende Satz 3 angefügt: 

„Als wichtiger Grund kommen insbesondere eine 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit oder Mut-
terschutz nach den Bestimmungen des Mutter-
schutzgesetzes in Betracht.“ 

b. Absatz 2 Satz 2 bis 4 werden gestrichen. 

c. Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Im Falle einer Krankheit hat die oder der Studie-
rende eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus 
der sich die Prüfungsunfähigkeit und deren Dauer 
ergeben. Der Krankheit der oder des Studierenden 
steht die Krankheit einer oder eines von der bzw. 
dem Studierenden zu versorgenden Kindes oder zu 
pflegenden Angehörigen im Sinne des § 24 Abs. 4 
gleich. Wurden die Gründe für die Prüfungsunfähig-
keit anerkannt, wird der Prüfungsversuch nicht ge-
wertet. Die oder der Studierende soll in diesem Fall 
den nächsten angebotenen Prüfungstermin wahr-
nehmen.“ 
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d. Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa. Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze 3 und 
4 eingefügt: 

„Vor der Entscheidung wird der oder dem Stu-
dierenden Gelegenheit zur Äußerung gegeben. 
Entsprechendes gilt für diejenige oder denjeni-
gen, die oder der zu einem Täuschungsversuch 
einer oder eines anderen Hilfe leistet.“ 

bb. Die Sätze 3 bis 8 werden zu den Sätzen 5 bis 
10. 

 

9. § 24 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 24 
Nachteilsausgleich, Studierende  

in besonderen Situationen 

(1) Macht die oder der Studierende durch ein ärztliches 
Zeugnis oder Attest oder die Vorlage eines anderen ge-
eigneten Nachweises, insbesondere einer ärztlichen 
Stellungnahme glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 
von Behinderung oder chronischer Erkrankung oder 
aufgrund der mutterschutzrechtlichen Bestimmungen 
nicht in der Lage ist, an der Ableistung der Prüfung in 
der vorgesehenen Weise teilzunehmen, legt der Prü-
fungsausschuss auf Antrag der oder des Teilnehmen-
den von dieser Prüfungsordnung abweichende Prü-
fungsbestimmungen unter Berücksichtigung des Ein-
zelfalls nach Maßgabe des Abs. 2 fest. 

(2) Hinsichtlich des Mutterschutzes gelten die entspre-
chenden Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes. 
Die nach dem Mutterschutzgesetz notwendigen Erklä-
rungen und Nachweise sind bei der in der Verwaltung 
hierfür eingerichteten Stelle einzureichen. Die Ent-
scheidungen über den Nachteilsausgleich nach Abs. 1 
können insbesondere Abweichungen im Hinblick auf 
die Ableistung der Prüfung, auch hinsichtlich ihrer 
Form, auf die Dauer der Prüfung, auf die Benutzung 
von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie auf die Zahl 
und die Voraussetzungen für die Wiederholung von 
Prüfungsleistungen vorsehen. Die Bearbeitungsfristen 
für die Abschlussarbeit werden für die Dauer des Mut-
terschutzes gehemmt. 

(3) Bei Entscheidungen nach Abs. 1 und 2 wird auf An-
trag der oder des Studierenden die oder der Beauf-
tragte für Studierende mit Behinderung oder chroni-
scher Erkrankung nach Maßgabe des § 62b Abs. 2 HG 
bzw. die zentrale Gleichstellungsbeauftragte beteiligt. 
Vor einer ablehnenden oder abweichenden Entschei-
dung ist der oder dem Beauftragten Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben.  

(4) Für Studierende, die nachweisen, dass sie Kinder 
im Sinne des § 25 Abs. 5 BAföG pflegen und erziehen 
oder die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetra-
gene Lebenspartnerin oder den eingetragenen Leben-
spartner oder in gerader Linie Verwandte oder im ers-
ten Grade Verschwägerte pflegen, sind auch dann be-
rechtigt Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen 
und Teilnahmevoraussetzungen oder Leistungspunkte 
zu erwerben, wenn sie beurlaubt sind. Der Prüfungs-
ausschuss kann in begründeten Einzelfällen auf Antrag 
der oder des Studierenden unter Berücksichtigung von 

Ausfallzeiten durch die Pflege und Erziehung Ausnah-
men von den in dieser Prüfungsordnung geregelten 
Prüfungsanforderungen festlegen. 

 

 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsanzeiger der Universität Duisburg-Essen – 
Amtliche Mitteilungen in Kraft. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates 
der Fakultät für Informatik vom 25.07.2025. 

 

 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes 
oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts 
der Hochschule gegen diese Ordnung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden, 
2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung be-
schließenden Gremiums vorher beanstandet, 
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, oder 
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist 
auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewie-
sen worden. 
 
 

Duisburg und Essen, den 24. November 2025 

 

Für die Rektorin 
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